
§ 1 Geltungsbereich

1. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der schrift-
lichen Vereinbarung.

§ 2 Angebote

1.  Angebote sind für die Dauer von 1 Monat verbindlich.

2.  Irrtümer in Angeboten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen usw. auch Kalkulations- 
und Schreibfehler, binden uns nicht.

§ 3 Auftragserteilung

1.  Aufträge gelten erst dann als zustande gekommen, wenn der Lieferer die Bestellung 
schriftlich bestätigt hat.

2.  Der Lieferer haftet grundsätzlich nicht für Fehler, die sich aus den vom Besteller 
eingereichten Unterlagen (z. B. Zeichnungen), durch unklare oder mündliche Angaben 
ergeben.

§ 4 Preise

1.  Die Preise gelten jeweils ab Werk, und zwar grundsätzlich ohne Fracht- bzw. Ver-

sandkosten und Verpackung.

2.  Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe hinzu.

3.  Bei allen nach Vertragsabschluss bis zur Auftragserteilung eingetretenen Erhöhungen 
von Material- oder Lohnkosten haben die Vertragspartner das Recht, Verhandlungen 
über die Anpassung des Preises zu verlangen.

4.  Für Nachbestellungen sind die Preise von früheren oder laufenden Aufträgen nicht 
bindend.

5.  Die Preise verstehen sich für normale Arbeitszeit und Arbeitsleistung. Für Über-, 
Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie für Arbeit unter erschwerten Bedingungen 
werden die entsprechenden Zuschläge auf den Effektivlohn aufgeschlagen.

§ 5 Zahlung

1.  Die Zahlung des Kaufpreises hat innerhalb der vereinbarten Frist - mangels anderer 
Vereinbarung innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum - ohne Abzug an uns in bar 
oder durch Überweisung auf unser Konto zu erfolgen.

2.  Die Zahlung hat auch dann zu erfolgen, wenn der Versand der Ware nach Fertig-
stellung und Meldung der Versandbereitschaft aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, nicht möglich ist.

3.  Bei Zahlungsverzug ist der Lieferer zur Zurückhaltung der Lieferung berechtigt (S 

273, 320 BGB).

4.  Akzepte oder Kundenwechsel gelten erst nach Einlösung als Erfüllung; die hierbei 
anfallenden Kosten und Spesen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen.

5.  Der Lieferer ist nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen 
Nachfrist für die Zahlung berechtigt, den Vertrag zu kündigen, die Arbeiten einzustel-
len, alle bisher erbrachten Leistungen abzurechnen und Schadenersatzansprüche zu 
stellen.

§ 6 Lieferung

1.  Lieferung ab Werk erfolgt stets auf Gefahr des Empfängers. Verzögern sich Durch-

führung oder Abschluss der Arbeiten aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten 
hat, wird der Lieferer insoweit von der Verpflichtung zur Einhaltung von vereinbarten
Lieferterminen frei. Schafft der Auftraggeber auf Verlangen des Lieferers nicht
unverzüglich Abhilfe, so kann der Lieferer Schadenersatz verlangen bzw. dem
Auftraggeber eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er
nach fruchtlosem Ablauf der Frist vom Vertrag zurücktreten werde. Für den Fall der
Auflösung des Vertrages steht dem Lieferer Anspruch auf Ersatz aller ihm bisher
entstandenen Aufwendungen zu.

2.  Fälle höherer Gewalt (z. B. Arbeitskämpfe sowie sonstige unvorhersehbare Ereignis-

se) im Betrieb des Lieferers oder eines seiner Unterlieferanten entbinden den Lieferer 
von der Einhaltung der Lieferfrist bzw. berechtigen ihn für den Fall, dass die Lieferung 
oder
Leistung unmöglich wird, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. In diesen
Fällen hat der Lieferer den Auftraggeber unverzüglich über den Eintritt des betreffenden
Ereignisses zu unterrichten.

3.  Wird der Unternehmer nicht selbst beliefert, obwohl er bei zuverlässigen Lieferanten
deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, wird er von seiner Leistungspflicht frei
und kann vom Vertrag zurücktreten. Der Unternehmer ist in diesem Fall verpflichtet, den
Besteller über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich zu unterrichten und wird
jede schon erbrachte Gegenleistung des Bestellers unverzüglich erstatten. Zeichnet 
sich
eine Verzögerung der Lieferung ab, teilt dies der Unternehmer unverzüglich nach
Kenntniserlangung mit.

4.  Bei aufgrund einer Lieferverzögerung fahrlässig verursachten Sach- und
Vermögensschäden haftet der Unternehmer, auch für einen etwaigen Erfüllungsgehilfen,
der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und
vertragstypischen Schäden.

5.  Die Dauer einer vom Besteller im Falle Leistungsverzögerung nach den gesetzlichen
Vorschriften zu setzende Nachfrist wird auf zwei Wochen festgelegt, die mit Eingang der
Nachfristsetzung beim Unternehmer beginnt.

§ 7 Versand

1.  Die Auslieferung der Ware erfolgt zum Betriebssitz des Bestellers. Auf Verlangen und
Kosten des Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt
(Versendungskauf). Soweit nichts anderes vereinbart, ist der Unternehmer berechtigt,
die Art der Versendung selbst zu bestimmen. Im Falle von Transportschäden wird der
Besteller auf die Regelung der §§ 421 Absatz 1 Satz 2, 425 HGB hingewiesen. Wird der
Versand auf Veranlassung des Bestellers verzögert oder nicht ausgeführt, geht die Ge-
fahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

2.  Auf Wunsch des Bestellers werden Lieferungen in seinem Namen und auf seine
Rechnung versichert.

§ 8 Abnahme

1.  Die Abnahme der Lieferungen oder Leistungen hat nach angezeigter Fertigstellung
unverzüglich zu erfolgen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teilleistungen oder
-lieferungen.

2.  Hat der Auftraggeber die Lieferung oder Leistung bzw. einen Teil davon in Benutzung 
genommen, so gilt die Annahme nach Ablauf von vierzehn Kalendertagen als erfolgt, es 
sei denn, dass der Besteller eine Mängelrüge erhoben hat. Mit der Abnahme geht die 

Gefahr auf den Auftraggeber über.

§ 9 Mängelansprüche

1.  lst die vom Unternehmer erbrachte Leistung bzw. der Liefergegenstand mangel-

haft, darf der Unternehmer nach seiner Wahl Ersatz liefern oder den Mangel beseitigen. 
Mehrfache Nachbesserungen, in der Regel zwei, sind innerhalb einer angemessenen 
Frist zulässig.
2.  Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt vom
Zeitpunkt des Gefahrübergangs an in 12 Monaten. Dies gilt nicht, sofern der
Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat.
3.  Offensichtliche Mängel können nach der Abnahme nur dann geltend gemacht wer-
den, wenn sie uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Tagen angezeigt 
werden. lm Übrigen gilt § 442 BGB. Verdeckte Mängel hat der Besteller dem Unterneh-
mer nach Entdeckung unverzüglich anzuzeigen (§ 377 Abs. 3 HGB). Die mangelhaften 
Gegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Unternehmer bereit zu halten.

4.  Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Unternehmers nicht befolgt, 
Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchs-
materialien verwendet, die nicht der Originalspezifikation entsprechen, so entfällt jede 
Gewährleistung, wenn der Besteller eine entsprechende Behauptung, dass erst einer 
dieser Umstände den Mangel herbeibeigeführt hat, nicht widerlegt.

5.  Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

6.  Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist fehl (§ 440 S. 2 BGB), 
kann der Besteller nach seiner Wahl die Herabsetzung des Preises oder Rückgängigma-
chung des Vertrages verlangen.

7.  Die vorstehenden Regelungen dieses § 9 gelten nicht für den Verkauf gebrauchter 
Gegenstände. Diese werden unter Ausschluss jeglicher Mängelansprüche geliefert.

8.  Steht der Unternehmer dem Besteller über seine gesetzlichen und vertraglichen Ver-
pflichtungen hinaus zur Erteilung von Auskünften hinsichtlich der Verwendung seines 
Produktes zur Verfügung, so haftet er gemäß § 10 nur dann, wenn hierfür ein besonde-
res Entgelt vereinbart wurde.

§ 10 Schadenersatz

1.  Die Haftung des Lieferers richtet sich ausschließlich nach diesen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Alle hierin nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, auch 
Schadenersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es 
sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
durch den Lieferer, durch einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

§ 11 Eigentumsvorbehalt

Der Unternehmer liefert nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten Eigen-
tumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn er sich nicht 
stets ausdrücklich hierauf beruft.

1.  Der Unternehmer behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollstän-
digen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Er ist berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

2.  Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen 
ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 
eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert 
zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der 
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch 
nicht übergegangen ist, hat der Besteller den Unternehmer unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Gleichsam hat der Besteller den Unternehmer zu benachrichtigen, 
wenn Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung unmit-
telbar bevorstehen oder ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Unternehmer die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß S 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für 
den dem Unternehmer entstandenen Ausfall.

3.  Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäfts-
verkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an den Unternehmer in Höhe des mit dem 
Unternehmer vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. 
Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbei-
tung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Unternehmers, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der Unternehmer wird jedoch die Forderung nicht 
einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

4.  Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt 
stets namens und im Auftrag für den Unternehmer. In diesem Fall setzt sich das Anwart-
schaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern 
die Kaufsache mit anderen, dem Unternehmer nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet wird, erwirbt der Unternehmer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des objektiven Wertes der Kaufsache des Unternehmers zu den anderen bearbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. 
Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsa-
che anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Unternehmer anteilmäßig 
Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
den Unternehmer verwahrt. Zur Sicherung der Forderungen des Unternehmers gegen 
den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an den Unternehmer ab, die 
ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Drit-
ten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

5.  Der Unternehmer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 
20 Prozent übersteigt.

§ 12 Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Teilnichtigkeit

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist der Sitz der gewerb-

lichen Niederlassung des Lieferers, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes 
vorgeschrieben ist.

2.  Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 

Unternehmer und Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnah-
me der Regelung des CISG.

3.  Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen un-
wirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmung durch eine 
der wirtschaftlichen Zielsetzung dieses Vertrages entsprechende vertragliche Regelung 
ersetzen.
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